


Der Autor

Dr. Andreas Oehme ist Professor für Theorie der Sozialen Arbeit an der HAWK in Hildes-

heim. Seine Themenschwerpunkte in Forschung und Lehre liegen insbesondere auf Über-

gängen in Arbeit, Beschäftigungshilfen und verschiedenen Handlungsfeldern der Kinder-

und Jugendhilfe, wobei seit vielen Jahren die organisationalen Aspekte von Inklusion im

Vordergrund stehen.

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Der Text dieser

Publikation wird unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung – Nicht

kommerziell – Keine Bearbeitungen 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) veröffentlicht.

Den vollständigen Lizenztext finden Sie unter:

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.de

Verwertung, die den Rahmen der CC BY-NC-ND 4.0 Lizenz überschreitet, ist ohne

Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für die Bearbeitung und

Übersetzungen des Werkes. Die in diesem Werk enthaltenen Bilder und sonstiges

Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich

aus der Quellenangabe/Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende

Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende

Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten

Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers

einzuholen.

Dieses Buch ist erhältlich als:

ISBN 978-3-7799-8745-1 Print

ISBN 978-3-7799-8746-8 E-Book (PDF)

DOI 10.3262/978-3-7799-8746-8

1. Auflage 2025

© 2025 Beltz Juventa

in der Verlagsgruppe Beltz · Weinheim Basel

Werderstraße 10, 69469 Weinheim, service@beltz.de

Einige Rechte vorbehalten

Herstellung: Myriam Frericks

Satz: xerif, le-tex

Druck und Bindung: Beltz Grafische Betriebe, Bad Langensalza

Beltz Grafische Betriebe ist ein Unternehmen mit finanziellem Klimabeitrag

(ID 15985-2104-1001)

Printed in Germany

Weitere Informationen zu unseren Autor:innen und Titeln finden Sie unter: www.beltz.de

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.de
https://www.beltz.de


Inhalt

I. Worum es geht 7

II. Kurzer Überblick über das Feld der Beschäftigungshilfen 19

1 Wurzeln 21

1.1 (Beschäftigungs-)Hilfen für Menschenmit Behinderungen 22

1.2 Beschäftigungshilfen für sozial benachteiligte Menschen 38

1.3 Fazit 50

2 Versäulungen 52

III. Die Idee der Inklusion 69

1 Akzeptanz der Verschiedenheit als Normalität 70

1.1 Behinderung und Benachteiligung als soziales Problem 72

1.2 Die soziale Konstruktion von Unterschieden 78

1.3 Kategorisierungsarbeit zur Klärung von

Unterstützungsbedarf 82

2 Partizipation als (aktive) Teilhabe – das Ziel von Inklusion 86

2.1 Beteiligung statt Benachteiligung 87

2.2 Aspekte der Partizipation 88

2.3 Ebenen von Partizipation 98

2.4 Zur subjektiven Seite von Teilhabe: Lebenslage und

Bewältigung 102

3 Inklusion als organisationsbezogener Begriff 105

3.1 Die Organisation von Teilhabe in regulären Strukturen 106

3.2 Zur „Rehabilitation“ des Integrationsbegriffs 118

3.3 Inclusiveness 125

IV. Integrierte Hilfen für inklusive Übergangsstrukturen 127

1 Der Ansatz „Integrierte Hilfen“ 130

1.1 Idee und Geschichte 130

2 Integrierte Hilfen im inklusiven Ausbildungssystem 141

2.1 Strukturelle Voraussetzungen 141

2.2 Integrierte Hilfen im Ausbildungssystem 148

3 Niedrigschwellige Anlaufstellen: Offene Beratung und

Begleitung sowie die Koordination von Hilfen amÜbergang in

Arbeit 156

3.1 Organisation als Anlauf- und Koordinierungsstellen 160

5



3.2 Aufgaben 169

4 Koordinierung und Strukturplanung in regionalen

Planungsteams 175

4.1 Vereinbarungen zur rechtskreisübergreifenden

Zusammenarbeit 176

4.2 Strukturplanung und Qualitätsdialoge 177

4.3 Konzeptentwicklung, Arbeitsmaterialien,

Öffentlichkeitsarbeit 184

5 Überleitung: Gestaltung von Übergängen in Beschäftigung 188

V. Teilhabeorientierte Beschäftigung für inklusive regionale

Arbeitsmärkte 191

1 Auf der Suche nach Beschäftigung – Solidarische Ökonomien 196

1.1 Ansätze 197

1.2 Beispiele für Projekte und Initiativen 208

1.3 Jobs in der kommunalen Infrastruktur 218

2 Organisation von teilhabeorientierter Beschäftigung 223

2.1 Kriterien zur Orientierung am regionalen Bedarf:

Gemeinwohl- und Gemeinwesenorientierung 224

2.2 Bilanzierung von Organisationen, Beschäftigungspool

und Gestaltung der Übergänge 229

2.3 Partizipative Gestaltung, Unterstützung und Assistenz 235

3 Zur Verknüpfung von Staat undMarkt 238

3.1 Arbeitsmarkt als Melange verschiedener Akteure mit

verschiedenen Interessenlagen 239

3.2 Subventionen als wirtschafts- und

beschäftigungspolitische Maßnahme 241

3.3 Rechtliche Regulierung für Inklusion am Arbeitsmarkt 243

VI. Schluss: Inklusive Arbeitsmärkte im globalen Kapitalismus 246

Literatur 254

6



I. Worum es geht

Dieses Buch ist der Versuch, Inklusion für Übergänge in Arbeit und für Arbeit

selbst zudurchdenkenundmodellhaft eine Idee zubeschreiben,wie eine entspre-

chende Praxis organisiert werden könnte. Mein Ausgangspunkt war dabei nicht

die Forderung nach Inklusion und die Umsetzung der Behindertenrechtskonven-

tionderUN (UN-BRK), sonderndieFrage,wiemanHilfenamÜbergang sogestal-

ten könnte, dass sie denBedürfnissen von Jugendlichen und jungenErwachsenen

gerecht werden und aus einer sozialpädagogischen Perspektive fachlich arbeiten

können. Das war seit Anfang der 2000er Jahre mit einem ersten Forschungspro-

jekt zu jungen Erwachsenen amÜbergang in Arbeit in Dresden fürmich das ent-

scheidendeThema und ist es bis heute geblieben. Der Inklusionsbegriff kam erst

später dazu und erwies sich als theoretische Lösung für die Probleme,mit denen

das Feld der Beschäftigungshilfen seit Jahrzehnten kämpft.

MeineThese ist, dass die Entwicklungen des Feldes spätestens mit den struk-

turellen Krisen des Industriekapitalismus in den 1970er Jahren langsam aber

stetig auf den Punkt zugelaufen sind, der eine Idee von Inklusion notwendig

macht. Die Forderungen der Behindertenbewegung und die anschließende

Inklusionsdiskussion fallen deshalb auf fruchtbaren Boden im Feld. Das alte ver-

säulteModell vonHilfe ist an seine Grenzen gekommen,wird den Bedarfen nicht

ausreichend gerecht und verliert an Legitimität. Die Entwicklung von inklusiven

Übergangs- und Beschäftigungsstrukturen ist somit nicht nur eine Forderung

der UN-Behindertenrechtskonvention und der Behindertenbewegung, sondern

sie steht aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklungen an. Die Inklusionsdis-

kussion kann hierbei jedoch den entscheidenden theoretischen Rahmen liefern,

so wie die UN-BRK den entscheidenden politischen und rechtlichen Druck auf-

bauen könnte, um gezielt inklusive Übergangs- und Beschäftigungsstrukturen

zu entwickeln. Inklusion ist daher nicht nur eine gesetzliche Vorgabe, die auf-

grund der Unterzeichnung der UN-BRK umgesetzt werden muss. Sie ist auch

keine Begriffsmode, die wie viele andere kurz durch die Fachwelt geistert und

dann von der nächsten abgelöst wird, sondern eine Idee, für die die Zeit in den

Beschäftigungshilfen reif geworden ist.

Dies ist mir bei einer kleinen Expertise zu niedrigschwelligen Angeboten

der Jugendsozialarbeit deutlich geworden, die wir am Institut für Sozial- und

Organisationspädagogik der Uni Hildesheim 2009 durchgeführt haben (vgl.

Muche/Oehme/Schröer 2010). Aus den Interviews mit Fachkräften kam ein

Arbeitsverständnis zur Sprache, dass sich von dem Vermittlungs- bzw. Integra-

tionsverständnis der Arbeitsagenturen und Jobcentern deutlich absetzte und das

sich am besten als Inklusion bezeichnen ließ, ohne dass dieser Begriff einmal
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gefallen wäre. Aber die Fachkräfte hatten einen guten, wertschätzenden, ak-

zeptierenden Blick auf „ihre“ Jugendlichen, sie sahen sie in ihren Lebenslagen,

ohne dies zu werten. Ihnen war deshalb auch klar, dass die Integration in den

örtlichen Arbeitsmarkt ein Thema unter vielen war, die diese Jugendlichen in

ihrem Leben zu bewältigen hatten, dass es ohne die Akzeptanz ihrer Perspektive

keinen einzigen nachhaltigen Schritt in diese Richtung geben würde, dass jeder

Mensch hier seine eigene Zeit braucht, um seinen eigenenWeg zu finden. Ihnen

war auch klar, dass es keine Integration ohne die passende Anschlussperspektive

geben würde – und die war nicht einfach vorhanden, sondern musste mühsam

erarbeitetwerden, in der Regel für jeden einzelnen neu.Alle damals untersuchten

Projekte hatten einen Sonderstatus in ihrer Region, sie waren auf Zeit angelegt

und brauchten komplizierte Absprachen, um die höheren Kosten zu rechtferti-

gen. Die „normale“ Förderlandschaft durfte nicht so arbeiten, auch wenn viele

Gründe dafürsprachen und nicht nur die Fachkräfte der Träger, sondern auch die

Jobcenter von diesen Projekten überzeugt waren.

Der Diskurs zu Inklusion hat aber zudem deutlich gemacht, dass wir auch

in der Diskussion um Übergänge (vgl. Stauber/Pohl/Walther 2007) und um ei-

ne„SozialpädagogischeBeschäftigungsförderung“ (vgl.Arnold/Böhnisch/Schrö-

er 2005) all diejenigen jungen Menschen, die im System der Behindertenhilfen

versorgt wurden, überhaupt nicht mitgedacht hatten. Mehr noch, einen Über-

gang inArbeit imSinnedesdamals verhandeltenBegriffs schien es für dieseMen-

schen bis dato nicht gegeben zu haben. So wurde offensichtlich, dass Beschäfti-

gungshilfen nicht nur aus dem Sektor für junge sozial benachteiligte Menschen

bestehen, sondern das Feld der Unterstützung für „Menschen mit Behinderun-

gen“ (dem Reha- bzw. Behindertenhilfebereich zum Thema Beschäftigung und

Ausbildung entsprechend) im Prinzip die andere Seite der Beschäftigungshilfen

bildet.Mehr noch, an einer zusammenführenden Betrachtung dieser beiden Sei-

ten führte kein Weg vorbei, wenn man Inklusion für Übergänge in Arbeit aus-

buchstabieren wollte.

Ich argumentiere dem entsprechend hier zunächst vom Feld der Beschäfti-

gungshilfenmit seinen innerenWidersprüchen her. AmAnfang steht eine Skizze

des Feldes in seiner ganzen Breite, mit seinen Angeboten für sozial Benachtei-

ligte genauso wie die für Menschen mit Behinderungen. Es geht dabei um eine

weite Perspektive, umdie groben Linien sichtbar zumachen, diemit Blick auf die

Details oft nicht hervortreten. Man kann dabei ins Staunen geraten, welche Fül-

le an Ansätzen und sozialstaatlichenMaßnahmen entwickelt wurden und welche

Bandbreite heute existiert. Dabei gab es kaum eine Zeit, in der die Fachleute der

Meinungwaren,dass es zuvieledieserMaßnahmengegebenhätte.Mankannalso

davon ausgehen, dass ein großer Bedarf an sozialstaatlich bereitgestellten Mög-

lichkeiten der Unterstützung von Übergängen, der beruflichen Bildung und der

Beschäftigung dauerhaft besteht. Die Unterstützung von Übergängen und Be-

schäftigung ist eine bleibende sozialstaatliche Aufgabe, und die entsprechenden
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professionellen Felder haben sich nicht nur dauerhaft etabliert, sondern sind ste-

tig gewachsen.

Eines der Grundprobleme bei der Gestaltung von inklusiven Übergangs- und

Beschäftigungsstrukturen ist die historisch versäulte Entwicklung der entspre-

chenden Hilfe- und Unterstützungssysteme neben den sog. „regulären“ Struktu-

ren. Im 20. Jahrhundert haben sich sukzessive umfassende Hilfestrukturen ent-

wickelt, die die im Industriekapitalismus arbeitsgesellschaftlich Ausgegrenzten

reintegrieren sollen – wenn möglich direkt in die regulären Arbeitsstrukturen,

sonst in einem „sekundären Modus“ über Ersatzstrukturen, die sozialstaatlich

geschaffen werden und neben dem „regulären Integrationsmodus“ der Erwerbs-

arbeit stehen (vgl. Böhnisch/Arnold/Schröer 1999; Land/Willisch 2006). Diese

Strukturen kann man nicht vollständig begreifen, ohne sie in ihrem gesell-

schaftlichen Kontext zu sehen: Sie sind als Abbild der industriegesellschaftlichen

Strukturen gestaltet, in der spezialisierte Organisationen spezielle Aufträge

abarbeiten. Für besondere „Zielgruppen“ wurden besondere, hoch spezialisierte

Einrichtungen geschaffen, die als solches Teil der Gesellschaft sind und gleichzei-

tig immer in gewisser Weise separiert von der gesellschaftlichen Realität stehen

–eine „Fabrik“ für arbeitsloseMenschen, eine fürMenschenmit Behinderungen,

so wie Krankenhäuser zur Versorgung von Kranken, Schulen zur Belehrung von

Kindern oder Werkhallen zur Herstellung von Autos. Zumindest formell sind

sie immer auf die „regulären“ industriegesellschaftlichen Arbeitsstrukturen hin

orientiert. Diese sind das Bild, an dem sich die Gestaltung der „Maßnahmen“

orientiert, und sie bilden ihren Integrationshorizont, d.h. den gesellschaftlichen

Ort, an dem die vorher ausgegrenzten Menschen zu integrieren sind bzw. zu

integrieren wären, wenn sie denn die Bedingungen erfüllten, die hier als Voraus-

setzung für eine Beschäftigung gelten, und wenn es überhaupt einen „Platz“ –

d.h. einen Arbeitsplatz – für sie in der gegenwärtigenwirtschaftlichen Lage gibt.

Beide Bereiche der Beschäftigungshilfen hatten und haben ein Legitimitäts-

problem, weil sie nicht als Normalität gelten und den Zugang zu Hilfe und Un-

terstützung an eine Negativbeschreibung und damit an eine Stigmatisierung ih-

rer Klientel knüpfen: Hilfe bekommen diejenigen, die für die regulären Syste-

me (noch) nicht geeignet sind. Ihr Angebot trifft nicht zuletzt deshalb nur be-

dingt deren Bedürfnisse. Dieses Problem ist durch die Organisation der Hilfen

bedingt undmuss durch ein organisationales Konzept gelöst werden. Erst in die-

sem Zusammenhang macht es Sinn, über pädagogische Ansätze und eine verän-

derteHaltung vonFachkräften etc. zu diskutieren,wie es in den vergangenen Jah-

ren so oft getan wurde. Die Legitimitätsprobleme sind eher durch einen grund-

legenden Zweifel an dem sekundären Integrationsmodus bedingt; die Separation

erfüllt nur unzureichend ihre Funktion, nämlich später oder – wie in den Behin-

dertenhilfen – dauerhaft ersatzweise das Versprechen auf gesellschaftliche Teil-

habe durch berufliche Bildung und Arbeit zu erfüllen.
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So sind Maßnahmen im „Übergangsbereich“ für sozial benachteiligte Men-

schen grundsätzlich auf den ersten Arbeitsmarkt hin orientiert. Dauerhafte Un-

terstützung oder gar ein Verbleib „im System“ ist hier weder gewollt noch legi-

tim,wieauchdieHilfen selbst jahrzehntelangals„Übergangsphänomen“betrach-

tet wurden, das sich bei „gesunder“ Konjunkturlage von selbst erledigen würde.

Gleichzeitig besteht inzwischen eine enge Verzahnungmit regulären Strukturen,

mit Schulen, so z.B. über die Übergangsbegleitung, Maßnahmen zur intensiven

Berufsorientierung, Schulabsentismusprojekte etc. Segen und Fluch der Behin-

dertenhilfen ist dagegen die Möglichkeit des dauerhaften Verbleibs „im System“,

in der Regel im Werkstattwesen. Vor allem hier kommt es zu einer Hyperinklu-

sion (vgl. Rohrmann 2014), zu einer Art Einschluss in die sozialen Dienste, die

damit nicht Brücke zu gesellschaftlichen Regelstrukturen wie dem Arbeitsmarkt

sind, sondern weitgehend einen eigenen Microkosmos mit Sonderrechten, Ein-

schränkungen der Selbstbestimmung sowie auch Privilegien darstellen. Sie be-

wirken eine starke Abhängigkeit vomHilfesystemund bilden ein relativ geschlos-

senes System. Dieser Aufteilung in der Praxis entsprechen weitgehend getrenn-

te Finanzierungen auf unterschiedlichen Rechtsgrundlagen sowie Zuständigkei-

ten bei Behörden; auch die Fachdiskurse verliefen entsprechend der disziplinä-

ren Grenzen bislang weitgehend getrennt voneinander, etwa in Sozialpädagogik

einerseits und Heil-/Sonderpädagogik andererseits, weshalb es oft nicht zu ei-

ner Übertragung von Handlungsmodellen in das jeweils andere Teilsystem kam,

obwohl das empirisch nachweisbar Erfolge zeigen konnte (vgl. Ginnold 2008).

Inklusionheißt,diese drei Säulen–zwei SäulenderBeschäftigungshilfenund

die „regulären“ Strukturen – ineinanderzuschieben, sie in einem inklusiven Sys-

tem zu integrieren. Keine der drei Säulen bleibt dabei in ihrer eigenen Normali-

tät bestehen. Das muss auch für die bislang als Regelstruktur verstandene Säule

gelten, die ja nur regulär für eine zwar große, aber doch nur für eine bestimm-

te Mehrheit der Menschen ist. Alle anderen, die hier nicht hineinpassten, hat sie

ausgeschlossen. Wenn wir diese Aufteilung in verschiedene Normalitäten über-

winden wollen, dann kann eine reguläre Struktur nur inklusiv sein. „Integrierte

Hilfen“, wie sie hier im Rückgriff auf ein Konzept aus der Jugendhilfe genannt

werden, sind daher mehr als nur zwei Hilfesektoren, die in die Regelsysteme be-

ruflicher Bildung undArbeit hineinverlagertwerden.Sie sind integraler Bestand-

teil einer grundsätzlich inklusiven Übergangs- und Beschäftigungsstruktur, die

nur auf diese Weise „regulär“ für alle Menschen sein kann. Ihre Legitimität be-

misst sich nicht daran, dass neben ihr kein anderes „Ersatzsystem“ besteht, son-

dern daran, inwieweit sie das Versprechen auf Teilhabe durch berufliche Bildung

undArbeit für alleMenschen einlösen kann.Eine inklusive Struktur hat nicht nur

die Fähigkeit,die unterschiedlichstenMenschen einzuschließen, sie hat vor allem

die Fähigkeit im Sinne von „Inclusiveness“,mit ihnen auf verschiedenstenWegen

Teilhabe zu erzeugen.
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Der Begriff Strukturen steht hier um auszudrücken, dass das Geschehen am

Übergang zu komplex und zu offen geworden ist, um alles auf einen Systembe-

griff zu bringen. Einerseits haben viele Beiträge in der Übergangsforschung ge-

zeigt, dass Übergänge heute längst nicht nur durch das Ausbildungssystem ge-

rahmt werden. Sozialräumlich verfügbare Gelegenheiten etwa der formellen und

informellen Beratung, regionale Wirtschaftsstrukturen und Unterstützungsan-

gebote spielenhier ebensohineinwie regionaleErzählungendavon,wieÜbergän-

ge ablaufen sollten (vgl. Muche/Oehme/Truschkat 2016). Noch schwieriger wird

es wenn man sich vor Augen hält, dass für einen guten Teil von Jugendlichen der

Übergang eben nicht im engeren Sinne ein Übergang von der Schule in die be-

rufliche Ausbildung ist, sondern Maßnahmen des „Übergangssystems“ bzw. des

„Übergangsbereichs“ oder der Behindertenhilfenwesentliche Stationen einer un-

sicheren Suchbewegung sind, die auch nicht immer in eine Ausbildung oder Er-

werbsarbeit mündet. Andererseits wird seit mehr als 20 Jahren über die Notwen-

digkeit von professioneller Netzwerkbildung, von Kooperationen zwischen ver-

schiedensten regionalen Akteuren und der (freiwilligen) rechtskreisübergreifen-

denZusammenarbeit zumZweck einer kommunalenKoordinierung gesprochen.

Diese Versuche, Struktur in die professionelle Arbeit vor Ort zu bringen, waren

wiederum eine Reaktion auf die fehlende Systematik der regionalen Angebots-

landschaft im Bereich der Beschäftigungshilfen für sozial benachteiligte junge

Menschen– also einemMaßnahme-Spektrum, dasman insgesamt oft als „Über-

gangsbereich“ zusammenfasst. Der Begriff „Übergangssystem“ wurde damit oft

gleichgesetzt, obwohl er genau genommen nur Maßnahmen beschreibt, die in

den Bildungsberichten der Bundesregierung als der dritte Sektor neben dualer

undberufsschulischerAusbildungzusammengefasstwurden,was einemwesent-

lichkleineremSpektrumentspricht.Bezeichnenderweisewurde indenBildungs-

berichten inzwischen der Begriff des „Übergangssystems“ ersetzt durch den des

„Übergangssektors“ (Autor:innengruppeBildungsberichterstattung2022,S. 167).

Es gibt am Übergang nicht wirklich ein System, und die Idee, Übergänge durch

ein System im eigentlichen Sinne zu kanalisieren,muss man angesichts der Ent-

grenzungsdebatten der zurückliegenden Jahre skeptisch betrachten.

Der hier vorliegende Entwurf verfolgt Ansätze, wie wir sie bereits an anderer

Stelle im Autor:innenkreis diskutiert und dargestellt haben (vgl. Enggruber u.a.

2021).Dazu zählt insbesondere die Idee eines inklusiven Ausbildungssystemsmit

integrierten Hilfen sowie einer staatlichen Ausbildungsgarantie, die die regio-

nalen Lücken an Ausbildungsplätzen schließt. Eine Ausbildungsgarantie braucht

somit eine regionale Einbettung und Bedarfsabschätzung. Hinzu kommen nied-

rigschwellige, sozialräumlich verankerte Anlaufstellen als Zentren der Beratung

und Begleitung von Übergängen. Diese wären – das Konzept der Jugendberufs-

agenturen aufgreifend – eine Kooperation der involvierten Rechtskreise SGB II,

III, VIII und IX bzw. der entsprechenden Behörden, die ihre Arbeit gemeinsam

rechtskreisübergreifend ausgestalten würden. Darüber hinaus sind diese aber
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auch sozialräumlich vernetzt, umden komplexenÜbergangsprozessen innerhalb

der regionalen Strukturen gerecht zu werden. Daher bleibt auch ein Auftrag zur

regionalen Koordinierung und bedarfsgerechten Planung von Hilfen bestehen.

Dies erscheint mir notwendig, auch wenn die ganze Idee darauf baut, dass diese

Strukturenweitgehend inklusiv funktionierenund somit Sondermaßnahmen für

spezielle Zielgruppen jenseits dieser Regelstruktur überflüssig machen. Bedarfe

entwickeln sich dynamisch, und Hilfeformen lassen sich qualitativ weiterent-

wickeln. Man kann schwerlich davon ausgehen, dass dies alles ohne regionale

Abstimmungsmechanismen funktioniert.

Eine inklusive Übergangsstruktur ist bereits per Definition partizipativ ange-

legt und verwirklicht damit Teilhabe in einer gewissen Lebensphase. Sie enthält

aber immer auch ein Versprechen auf spätere gesellschaftliche Teilhabe durch Ar-

beit.Tendenziell erhält derÜbergangdadurch seinenSinn.EinEntwurf für inklu-

sive Übergangsstrukturen fordert dazu heraus, über inklusive Beschäftigungs-

strukturen nachzudenken und beides miteinander zu verkoppeln. ImModell der

UnterstütztenBeschäftigung ist diese Verbindung essenziell, aber in denmeisten

anderen Konzepten wurde der Übergang bzw. die Ausbildung fast ausschließlich

fokussiert, soals obdiegelungeneAusbildungTeilhabeamArbeitsmarktper se er-

öffnete. Qualifikation und berufliche Sozialisation wären demnach die entschei-

dendenSchlüssel zurTeilhabeproblematik amArbeitsmarkt.MankönntedieThe-

se aber auch umdrehen: Gäbe es ein individuell passendes, ein verlockendes Ziel

amHorizont undwäre derWegdahin selbstbestimmt begehbar undmitzugestal-

ten, hätten wir weniger Probleme amÜbergang.

Wirmüssen,sodieThese,Arbeit ausdenÜbergängenheraus sogestaltbarma-

chen, dass sie den konkreten Bedürfnissen derMenschen entsprechen kann. Da-

zu braucht es einenBereich anBeschäftigungen,der prinzipiell diemenschlichen

Bedürfnisse zum Ausgangspunkt für Arbeit macht und darüber soziale Teilhabe

herstellen kann. Dieser Bereich wiederummuss Teil des regulären Arbeitsmark-

tes sein, damit keine neue Sonderarbeitswelt entsteht, und er muss den derzei-

tigen sog. „ersten Arbeitsmarkt“ zu einem allgemeinen Arbeitsmarkt erweitern.

So wie eine Schule für alle gefordert wird, die im Prinzip nicht der Sonder- oder

Förderschule bedarf, um allen eine geeignete Form schulischer Bildung zur Ver-

fügung zu stellen, müssen wir, wenn wir im Bereich von Arbeit über Inklusion

sprechen, von einer Beschäftigungsstruktur für alle sprechen. Diese ist natürlich

in sich hoch differenziert, aber nicht in verschiedene Sektoren unterteilt, die je-

weils nur bestimmtenGruppen eine bestimmte Form gesellschaftlicher Normali-

tät eröffnen. Die Behindertenrechtskonvention spricht hier ganz einfach von ei-

nem „inklusiven Arbeitsmarkt“, und an diesen Terminus werde ich mich in die-

sem Entwurf halten, um eine inklusive Beschäftigungsstruktur zu beschreiben,

die dem theoretischen Anspruch des Inklusionsbegriffs gerecht wird.Der Begriff

bedarf meines Erachtens nur einer Änderung, nämlich die Bedingung der regio-
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nalen Ausrichtung, womit es den inklusiven Arbeitsmarkt nur im Plural geben

kann: als regionale inklusive Arbeitsmärkte.

Auf der Suche nach der Arbeit, die tauglich für eine grundlegende Teilha-

beorientierung ist, stößt man fast unweigerlich auf die Diskurse zur „Solida-

rischen Ökonomie“ und den „Commons“, wobei hier verschiedene Begriffe wie

„regenerative Ökonomie“ oder „Gemeinwohlökonomie“ (Felber 2018) sowie ei-

ner Postwachstumsökonomie changierend im Gebrauch sind. Die Idee einer

„Ökonomie des Gemeinwesens“ (Elsen 2007, 1998) wurde bereits vor der Jahrtau-

sendwende im Kontext der Sozialen Arbeit aufgegriffen. Heute existiert unter

diesen Begriffen eine vielfältige, lebendige, hoch dynamische Praxis, an die man

anschließen könnte. Diese Praxis ist gleichzeitig anspruchsvoll an Diskussionen

rückgebunden, die eine neue Ökonomie der sozialen und ökologischen Nachhal-

tigkeit entwerfen. Diese setzen sich explizit von der Idee des immerwährenden

Profits und Wirtschaftswachstums ab und binden wirtschaftliches Handeln

grundsätzlich an soziale und ökologische Fragen. Sie sind zudem weitgehend

auf regionale Wirtschaftskreisläufe aus und konterkarieren die großen globalen

Entwicklungen ebenso wie die hohe Technik-Affinität der aktuellen Industrie-

und Dienstleistungsgesellschaft. Sie verfolgen zudem eine transformative Idee:

Sie wollen nicht nur die Wirtschaft, sondern die Gesellschaft insgesamt verän-

dern. Dies alles resultiert aus der Einsicht, dass kapitalistischesWirtschaften die

Welt sozial und ökologisch an den Rand ihrer Existenz gebracht hat. Die „Aus-

grenzungen“ in einer ungeheuren sozialen Brutalität (Sassen 2015), die damit

einher gehen, sind immanenter Bestandteil dieser kapitalistischen Ökonomie;

sie wachsen mit ihr auf ein Ausmaß an, das den „sekundären Integrationsmo-

dus“ grundlegend überfordert und eine systemische, transformative Lösung

nötig macht.

Es ist verwunderlich, dass es so wenige Verbindungen zwischen Beschäfti-

gungsförderung und Solidarischer Ökonomie gibt. Auch wenn hierfür Gründe

bestehen mögen – es erscheint mir an der Zeit, die staatliche Förderung von Be-

schäftigungmit der Entwicklung einer zukunftsorientierten, sozial ausgerichte-

tenÖkonomie zu verbindenunddie entsprechendenSzenen in der Praxis zu stär-

ken. So kann die Beschäftigungsförderung in den Aufbau von Strukturen inves-

tieren, die ihr Problem langfristig auch lösen: In Strukturen einer solidarischen,

einer sozial und ökologisch nachhaltigen Ökonomie. Dazu müsste ein Bereich

grundsätzlich teilhabeorientierter Beschäftigung identifiziert werden, der nach

bestimmten Kriterien staatliche Förderung erhalten kann. Im Gegenzug müsste

hier Beschäftigung aus den integrierten Hilfen am Übergang heraus partizipativ

mit den betreffendenMenschen entwickelt werden.

Sowohl für die Übergangs- als auch für die Beschäftigungsstrukturen ist in

diesem Entwurf die staatliche Förderung regulärer Strukturen ein entscheiden-

der Faktor.Es gilt, endlich die öffentlichfinanzierten Formen vonAusbildungund

Arbeit sowie die nötigen Unterstützungen zu entstigmatisieren, indem man sie
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im Prinzip für alle Menschen zugänglich macht und sie somit als normalen Be-

standteil des Marktes etabliert. Es gibt nur diesen Weg, wenn man die Exklusi-

vität des Marktes aufheben will, ohne ihn selbst dermaßen zu regulieren, dass er

Inklusion vollständig verwirklichen könnte – was erstens kaum umsetzbar sein

dürfte und zweitens auch als Zwangsmaßnahme im konkreten Fall nicht unbe-

dingt zielführend für die Menschen selbst wäre, die betrieblich integriert wür-

den. Eine Engführung des Arbeitsmarktbegriffs auf sog. „betriebliche Angebo-

te“, die imWesentlichen privatwirtschaftlich verstanden werden, lässt sich ange-

sichts der enormen Fülle staatlich finanzierter und organisierter Erwerbsarbeit –

in Verwaltungen, Politik, Dienstleistungsangeboten, staatlichen Betrieben, kom-

munalen Eigenbetrieben etc. – nicht aufrechterhalten.

Bei all dem schwingt immer die grundlegende Frage mit: Was kann Arbeit

als Medium von Teilhabe in der heutigen Gesellschaft leisten und was nicht?

Stellt nicht gerade der Inklusionsbegriff Arbeit als Norm gesellschaftlicher

Teilhabe auch in Frage? Wenn dessen Basis die Akzeptanz von Vielfalt und Ver-

schiedenheit der Menschen ist, inwieweit sollte dann Arbeit als ein generelles

Mittel der Teilhabe sämtlicher Menschen gelten? Wenn Teilhabe – zumindest

unter Inklusionsgesichtspunkten – der Zweck der Arbeit ist, wäre zu fragen,

was Teilhabe verschafft. Dies berührt zweifellos subjektive wie gesellschaftliche

Aspekte. Einerseits müssen dann viele Jobs auf ihre soziale Qualität geprüft wer-

den. Die Versuche, Arbeit bzw. Erwerbsarbeit in dieser Hinsicht zu definieren,

sind zahlreich (vgl. z.B. Jahoda 1995; Böhle/Voß/Wachtler 2010; Suzman 2021).

Arbeit dient dem Broterwerb und dem Aufbau einer eigenen wirtschaftlichen

Existenz, ist verbunden mit sozialer Anerkennung, sie vermittelt Sinn im Leben

und soziale Kontakte, sie schafft eine Tagesstruktur im Alltag etc. In dem Maße,

in dem sie solchen Faktoren gerecht wird, ist sie tauglich zur „Produktion“ von

Teilhabe. Gleichzeitig gab es immer auch die große Skepsis, ob Arbeit als Norm

gesellschaftlicher Teilhabe nicht auch eine ideologische Verblendung der Arbeits-

gesellschaft ist,wie es amprominentestenHannahArendt 1958 in der „Vita activa“

formulierte. Für sie war Arbeit die niederste Stufe des tätigen Lebens, aber leider

die einzige, auf die sich unsere heutige Gesellschaft noch versteht, obwohl sie

doch gleichzeitig mit ihrer Industriearbeit auf eine Befreiung vom Arbeitszwang

hinauslaufen müsste:

„Die Neuzeit hat im siebzehnten Jahrhundert damit begonnen, theoretisch die Ar-

beit zu verherrlichen, und sie hat zu Beginn unseres Jahrhunderts damit geendet,

die Gesellschaft im Ganzen in eine Arbeitsgesellschaft zu verwandeln. Die Erfüllung

des uralten Traums trifft wie in der Erfüllung von Märchenwünschen auf eine Kon-

stellation, in der der erträumte Segen sich als Fluch auswirkt. Denn es ist ja eine Ar-

beitsgesellschaft, die von den Fesseln der Arbeit befreit werden soll, und dieseGesell-

schaft kennt kaum noch vomHörensagen die höheren und sinnvolleren Tätigkeiten,

um derentwillen die Befreiung sich lohnen würde“ (Arendt 2006, S. 12 f.).
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Aus dieser Skepsis heraus müsste es – inklusiv weitergedacht – eine viel größere

Bandbreite an Möglichkeiten geben, die Bedürfnisse nach Teilhabe befriedigen

zu können. Es braucht demnach ein offeneres Verständnis von Arbeit und eine

gesellschaftliche Akzeptanz von gelebten Alternativen dazu.

Andererseits müssen aber Menschen in ihrem Leben mit den Möglichkeiten

zurechtkommen, die ihnen zur Verfügung stehen. Mit dem Fokus auf Teilhabe

bzw. Partizipation betont der Inklusionsbegriff hier die Mitbestimmung und

somit die Mitgestaltung auch der Arbeit. Hier wird wieder seine transforma-

tive Stärke deutlich: Inklusive Arbeitsmärkte entstehen nicht zuletzt durch

die Möglichkeiten, Arbeit seinen Bedürfnissen entsprechend mitzugestalten.

Dies bedeutet für einige Beschäftigungssektoren des regulären Arbeitsmarktes

zweifellos weitreichende Veränderungen, thematisiert aber zugleich den alten

Widerspruch zwischen Arbeit und Kapital, der wahrscheinlich erst in einer Uto-

pie zu überwinden ist. Vielleicht ist der Terminus „Inklusiver Arbeitsmarkt“ eine

Reformulierung dieser Utopie.

Auf dem Weg zu inklusiven Arbeitsmärkten wird es aber zunächst um eine

Passung zwischen individuellen Lagenund strukturellenMöglichkeiten inderAr-

beitswelt gehen.Diese Passung kannman bearbeiten,man kann vor allem Struk-

turen dafür gestalten, aber es erscheint kaummöglich, sie für alle Menschen im-

mer herzustellen. Es wird daher immer auch Behinderungen, Benachteiligungen

und Ausgrenzungen geben, die gesellschaftlich thematisiert und bearbeitet wer-

den müssen. Dabei gilt es im Blick zu behalten, dass Menschen nicht nur per-

manent aktiv aus der Arbeitswelt ausgegrenzt werden, sondern es immer auch

Menschen gibt, die zeitweise oder ganz und gar nicht Erwerbsarbeit als Mittel

zur gesellschaftlichen Teilhabe ansehen. Seien es Jugendliche, die lieber frei sind

und in der Welt herumziehen, seien es kreative Aussteiger, reiche Müßiggänger,

depressive Mittfünfziger oder Menschen mit Schwerstmehrfachbehinderungen

– die Gruppen derer, die sehr gut mit Alternativen zur Erwerbsarbeit leben kön-

nen, sind größer, als es unsere Arbeitslosenstatistik glaubenmacht.Nicht zuletzt

ist die immerwährende Präsenz der Idee eines bedingungslosen Grundeinkom-

mens ein Ausdruck dafür.

Zur Absicht dieser Arbeit

Diese Arbeit ist der Versuch, Diskussionen zu rahmen, die ich seit vielen Jahren

verfolge und an denen die verschiedenen Ebenen beteiligt waren und sind: Ver-

treter:innen der Verbände und Träger, der SGB-II-Träger (Jobcenter und Kom-

munen), der Bundesagentur für Arbeit und der regionalen Arbeitsagenturen, der

Wissenschaft und der Politik. Ich habe versucht, die fachlichen und sachdienli-

chen Argumente, die hier im Raum standen, zusammenzubringen, und ich bin

überzeugt,dass das hier ausgearbeiteteModell imGrunde–sicherlich nicht in je-

demDetail – eines ist, dass aus den zahlreichenMiseren,mit denen die Fachpra-

xis zu kämpfen hat, herausführen kann. Ich bin auch überzeugt, dass dieses Mo-
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dell genug Anschlussfähigkeit an die gegenwärtigen Entwicklungen in der Fach-

praxis hat, die imSinne sozialer Teilhabe ihrerKlientel arbeiten (hierzuwürde ich

nicht ausnahmslos alle zählen). Gerade die Fachkräfte in der Praxis haben mich

immer wieder bestärkt, auf den hier verfolgten Ideen zu beharren. Hier soll kein

abstrakter Entwurf vorgelegt werden, sondern vielmehr, wie schon gesagt, eine

Rahmung von vielfältigen Ideen und Ansätzen, die bereits diskutiert, erprobt, hie

und da umgesetzt wurden.Was bislang fehlt, ist (nur) die Ordnung dahinter.

Gleichwohl – oder gerade deshalb – mache ich mir keinerlei Illusionen über

die Möglichkeiten einer Umsetzung. Der Grund dafür sind meine marginalen,

aber für diese Einschätzung ausreichendenEinblicke in die verschiedenenAbläu-

fe in Verwaltungen und Behörden, in den komplizierten und vollerWidersprüche

steckenden, in seiner Gesamtheit kaumzu begreifendenAufbau der hier beteilig-

ten Systeme.Das Feld ist so komplex undwidersprüchlich, vonRegularien durch-

zogen und von vielen Akteurenmit ganz unterschiedlichen Aufträgen, Interessen

und professionellen Selbstverständnissen besetzt, es ist zudem auf allen Ebenen,

d.h. vomBund über die Länder bis in die Kommunen, durch Finanzierungs-, Zu-

ständigkeits- und Planungsfragen geprägt; eine Entwicklung hin zu inklusiven

Übergangs- und Beschäftigungsstrukturen muss unter diesen Umständen Jahr-

zehnte dauern, selbst wenn sich all diese Akteure auf ein Ziel und einen Fahrplan

einigen könnten. Schon das erscheint mir aber sehr unwahrscheinlich.

Ein besonderer Fall ist dabei – bislang – die Bundesagentur für Arbeit. Selbst

kleine, fachlich völlig selbstverständliche Änderungen, etwa bei der Finanzierung

oder Vergabe von Maßnahmen, nötigen allen Beteiligten riesige Anstrengungen

ab. Selbst kooperative Finanzierungen von einzelnen Instrumenten zwischen

Arbeitsagenturen und Ländern, die gesetzlich gewollt sind, scheitern an Richtli-

nien, die innerhalb der Bundesagentur gelten. Die Ausschreibungsbedingungen,

die die Bundesagentur vorgibt,mit denen sie ihre Maßnahmen in der Regel über

Regionale Einkaufszentren ausschreibt und „einkauft“, sind so weit weg von der

praktischenArbeitsebene,dass sie fachlichesArbeiteneherbehindernals fördern.

Die Bundesagentur verfolgt eine Idee von Handlungsbedarf, die in keiner Weise

der Sprache der Fachkräfte, geschweige denn der der Jugendlichen oder Erwach-

senen entspricht. Ihre Terminologie insgesamt – angefangen beim „Kunden“,

dem „Einkaufszentrum“, den „Lieferanten“ von „Dienstleistungen“ (natürlich für

die BA, nicht für die Jugendlichen), entstammen einer Betriebswirtschaftslehre,

die mit sozialen Prozessen nichts zu tun hat. Die BA wird seit vielen Jahren von

Unternehmensberatungen entwickelt, die vom Feld der Beschäftigungshilfen,

ganz zu schweigen von Jugendhilfe, keinerlei Ahnung haben und auch keine

haben wollen, die die Praxis nicht als soziale Dienstleistung Pädagogik oder gar

als Hilfe für hilfebedürftige Menschen betrachten, sondern als Unternehmung,

die man in Kennziffern komplett beschreiben kann. Entsprechend lauten auch

die Vorgaben zur Finanzierung dieser Praxis.
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Man könnte dies als ein Problem unter vielen betrachten, aber durch ihre flä-

chendeckende Präsenz, ihre zentralistische Struktur, ihren Anspruch auf Mono-

pol bei vielen sozialen Diensten und ihre eingeschränkte fachliche Diskussions-

kultur strukturiert die BA in einem Maße das Feld, dass man an ihr vorbei nur

wenig entwickeln kann. Natürlich können Bundesländer oder einzelne Kommu-

nen bestimmteMaßnahmen selbst finanzieren unddamit auch anders ausgestal-

ten, und sie tun das auch immer wieder. Wie das Beispiel der Assistierten Aus-

bildung (ASA) (entwickelt über ein Baden-Württembergisches Landesprogramm)

zeigt, entstehen dabei oft auch hoch innovative Ansätze.Wie dieses Beispiel aber

auch zeigt, wird daraus sofort eine „Maßnahme“ nach üblichem Muster der BA,

wenndiese Ansätze ins Regelwerk des SGB III übernommenwerden.Ausnahmen

in einzelnenRegionengibt es zweifellos,aber es bleibenbislang leider immerAus-

nahmen, die den Status von zeitweiligen Projekten selten überstehen.

Dennoch – oder gerade deshalb – braucht es weitreichende Entwürfe, denn

die Zeit des Durchwurstelns, des Ausnutzens von Spielräumen, der Politik der

kleinen Schritte, die Überzeugung undUmsetzung auf regionalpolitischer Ebene

ist an ihr Ende gekommen.Das ganze „Übergangssystem“ funktioniert noch auf-

grund genau dieser Taktiken und aufgrund von aktueller Wirtschaftsstärke. Das

kannabernichtdarüberhinwegtäuschen,dass sichdiegesellschaftlichenVerhält-

nisse und mit ihnen die Übergänge sowie die Menschen verändert haben, und

dass das Feld bei allerDurchökonomisierung imGanzenhöchst ineffektiv organi-

siert ist. Durch den Streit und die nötigen Abstimmungen zwischen Rechtskrei-

sen und Behörden werden Unsummen an Stunden hochbezahlter Fachleute ver-

brannt.DurchdieunzähligenAusschreibungen,aufdie sichTräger immerwieder

bewerben, werden unzählige Kräfte und Energien gebunden, die für eine fachli-

che Arbeit zur Verfügung stehen könnten. Durch den permanenten Kontrollver-

such über Kennzahlen verschwenden die Sozialarbeiter:innen ihre Zeit mit der

Dokumentation von Daten, anstatt mit ihren Jugendlichen zu arbeiten – Prakti-

ker:innen schätzendenAnteil ihrerArbeitszeit dafür z.T.auf über 50%.Undnicht

zuletzt wird dadurch die fachliche Arbeit qualitativ nicht strukturiert, sondern

behindert. All das ermüdet.

Eine Veränderung dieser Verhältnisse ist sicherlich nicht durch eine fachli-

che Diskussion herbeizuführen, sondern nur durch politischen Willen und po-

litische Machtkonstellationen. Beide müssen sich erst ergeben. Aber gerade po-

litische Entwicklungen leben von Visionen. Falls jemals die Situation eintreten

sollte, dass die Arbeitsmarktpolitik samt der Bundesagentur für Arbeit „ihre so-

zialpädagogischenWurzeln“–wie es Heinz Burghardt und Ruth Enggruber 2005

ausdrückten – wieder suchen sollten, dann wären doch Modelle zur fachlichen

Strukturierung des Feldes nötig. Dafür gilt es die Diskussion in dieser Richtung

wach und lebendig zu halten.

17



Dank

Die ersten Ideen zu dieser Arbeit habe ich vor mehr als 15 Jahren entwickelt und

immer wiedermitWolfgang Schröer diskutiert. Viele Kenntnisse über die Behin-

dertenhilfen verdanke ich Albrecht Rohrmann und dem Projekt zur Kategorisie-

rungsarbeit. In der letzten Zeit war es dann der Hildesheimer Kreis (Birgit Beier-

ling,RuthEnggruber,FrankNeises,LeanderPalleit,MarcThielen,FrankTillmann

undWolfgang Schröer), in dem wir Ideen weiterentwickelt haben und der mich,

ohne es zu wissen, bestärkt und dazu getrieben hat, diesen Text doch abzuschlie-

ßen.MichaelWrase hat es auf sich genommen dasManuskript unfertig zu lesen,

wasmir allein schon viel bedeutet hat.RikeOehmehat letztlich denText durchge-

sehenundmit Anmerkungen versehen,und JohannaRathhat ihndurchkorrigiert

und immer zum richtigen Zeitpunkt nach neuen Teilen verlangt. Nur so konnte

dieses Buch entstehen – vielen Dank!

Hildesheim, August 2024

Andreas Oehme

18



II. Kurzer Überblick über das Feld der

Beschäftigungshilfen

Die Aufgabe, inklusive Beschäftigungs- und Übergangsstrukturen zu entwerfen,

beginnt nicht bei null. Man trifft dabei zuerst auf ein breites, hoch differenzier-

tes Feld von sozialenDiensten, die daran arbeiten,Menschen arbeitsgesellschaft-

lich zu integrieren. Man kann dieses Feld nicht neu entwerfen, man kann es nur

weiterentwickeln. Dazu braucht es jedoch einen Blick, der genau diese Entwick-

lungsrichtung im Feld sichtbar machen kann. Es wird deshalb in diesem ersten

Teil darum gehen, das Feld so zu betrachten, dass die Möglichkeit von inklusiven

Arbeitsmärkten sowie von inklusiven Übergangsstrukturen in ihm sichtbar wird.

Ich will aufzeigen, dass es bereits viele Entwicklungslinien im Feld gibt, an die

ein Entwurf für inklusive Strukturen anknüpfen kann. Darüber hinaus lässt sich

zeigen, dass der Gedanke der Inklusion die Lösung für ein gewaltiges Struktur-

problem sein kann, mit dem dieses Feld zunehmend kämpft: nämlich die Bear-

beitung der Ausgrenzungsproblematik in einer oder besser in zwei gesellschaft-

lichen Parallelstrukturen, anstatt in ihrer Regelstruktur,wodurch die Regelstruk-

tur nicht inklusiver unddie Parallelstrukturender sozialenDienste immer größer

und ingewisserWeise immermehrzueiner„exklusiven“arbeitsgesellschaftlichen

Normalität werden. Inklusion erscheint daher nicht nur als eine Forderung sozial

benachteiligter, aber politisch sehr wirkkräftiger Gruppen (wie der Behinderten-

bewegung), sondern als eine völlig notwendige fachliche Fortentwicklung der ge-

sellschaftlichen Arbeits- und Übergangsstrukturen, als eine notwendige Anpas-

sung dieser Strukturen an die aktuelle arbeitsgesellschaftliche Normalität.

Das Feld, umdas es hier gehen soll, verstehe ich als die Gesamtheit der sozial-

staatlich finanzierten oder zumindest unterstützten sozialen Dienste,mit denen

Menschen arbeitsgesellschaftlich integriert werden bzw. werden sollen. Es sind

die Dienste, die daran arbeiten, entweder Menschen aktiv in reguläre Bildungs-,

Ausbildungs- und Beschäftigungsstrukturen zu integrieren oder aber eine Er-

satzstruktur aufzubauen, um einen sekundären Integrationsmodus (vgl. Land/

Willisch 2006) herzustellen. Dies setzt voraus, dass es Menschen geben muss,

die in diesen regulären Strukturen (Regelschule, Ausbildung oder versicherungs-

pflichtige Beschäftigungsverhältnisse, sprich Arbeitsplätze) nicht integriert sind,

obwohl sie es sein sollten oder sie es sein wollen. Dieses Feld ist – so gesehen –

nur schwer systematisch zu erfassen und noch weniger als ein professionelles

Terrain klar abzustecken. Hier kommen verschiedene Entwicklungsverläufe

zusammen, mehrere Rechtsgrundlagen, Verwaltungsinstanzen sowie entspre-

chende Handlungslogiken und noch vielfältigere Finanzierungsformen. Dies
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betrifft allein schon das Feld der Jugendsozialarbeit, die im Kern ihrer Identität

Jugendhilfe ist oder zumindest so gedacht war, faktisch aber überwiegend aus

ganz anderen Mitteln als den kommunalen Jugendhilfegeldern finanziert wird.

Das Reha- und Werkstattsystem für Menschen mit Behinderungen hat – bei

allen Überschneidungen – ein von der Jugendsozialarbeit bzw. den allermeisten

Beschäftigungshilfen für Benachteiligte junge Menschen weitgehend getrenntes

Dasein, und zwar bislang in der Praxis wie im theoretischen Diskurs.

Diese Ausgangslage ist zu einem guten Teil bedingt durch die industriege-

sellschaftliche Logik, hoch differenzierte (Hilfe-)Systeme auszubilden, die für be-

stimmte, vonder Idee her klar abzugrenzendeZielgruppenbzw. soziale Probleme

zuständig sind. Insofern ist das bis an die Grenzen der Sinnhaftigkeit ausdiffe-

renzierte Feld Teil des Problems, um das es hier geht. Wenn man über inklusive

Arbeits- und Übergangsstrukturen reden will, kann man nicht bei einem Hilfe-

system für eine bestimmte Zielgruppe stehen bleiben, sondern muss zunächst

das ganze Feld in den Blick nehmen. Alles andere würde wieder von einer Ziel-

gruppenunterscheidung ausgehen, die nicht reflektiert werden kann.Damitwei-

tet sichdiePerspektive auf das,washier „Arbeitsfeld“genanntwerden soll, gleich-

zeitig wird es natürlich schwieriger, die Details einzufangen. Diese müssen hier

meist imHintergrund bleiben, in derHoffnung,dass sie sich in dieseGesamtper-

spektive einfügen.

Bei allen Schwierigkeiten, das Feld insgesamt im Blick zu haben und darin

systematische Strukturen herauszuarbeiten, muss man jedoch sehen, dass hier-

mit eine ungeheureVielfalt von fachlichenAnsätzen,professionellemWissenund

ganz unterschiedlichen Erfahrungen vorliegt, die quasi den Fundus des Feldes

darstellen,mit demman arbeiten kann.Es geht ja bei einer inklusivenGestaltung

dieses Feldes nicht umVereinheitlichung undReduktion dieser Strukturen durch

eine Systematisierung, sondern um eine Organisation und Ordnung, die den so-

zialen Herausforderungen gerecht wird. Dabei sind notwendigerweise mehrere

Professionen,mehrere Instanzen,verschiedeneArbeitsweisenundAnsätzebetei-

ligt. Das Entscheidende ist, dass man sie jetzt in einem Gesamtzusammenhang

betrachten muss.

In diesem Sinne gilt es im Folgenden zunächst zwei Entwicklungslinien zu

rekonstruieren, in denen sich die zwei Teilbereiche des Feldes herausgebildet ha-

ben, die sich mit jeweils ihrer „eigenen“ Zielgruppe – „Behinderte“ und „sozial

Benachteiligte“ – beschäftigen. Nicht nur die Entwicklung von hoch spezialisier-

ten Angeboten in einer differenzierten Struktur gehört zu den Leistungen dieser

Bereiche, sondern eben auch die Entwicklung von Zielgruppenbegriffen und ihre

gegenseitigen Abgrenzungen, ohne die ein solches System seine Zuständigkeits-

differenzierungen gar nicht vornehmen könnte. Da die beiden Teilsysteme der

Beschäftigungshilfen heute weitgehend disziplinär getrennt voneinander arbei-

ten, werden auch die jeweiligen historischen Rückblicke heute in der Regel mit
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diesemdisziplinärenBlickwinkel vorgenommen.Entsprechendsindnachfolgend

ebenfalls zwei Entwicklungslinien dargestellt.

Auch aus einer systematischen Perspektive zeigt sich die Schwierigkeit, die

gegenwärtige Praxis zu ordnen.Während die Beschäftigungshilfen fürMenschen

mit Behinderungen stark und klar strukturiert sind und diese Struktur mit dem

Bundesteilhabegesetz (BTHG) eine neue rechtliche Grundlage im SGB IX bekam,

bleiben die Beschäftigungshilfen für sozial Benachteiligte hoch differenziert und

unübersichtlich. Weder die rechtlichen Regelungen noch die Finanzierungen

strukturieren das Feld so, dass dies auch fachlich ausreichend nachvollziehbar

wäre. Die Struktur entgrenzt sich – so meine These – angesichts der sich verän-

dernden sozialen Rahmenbedingungen und der sehr komplexen Problemlagen,

mit denen die verschiedenen Angebote praktisch konfrontiert sind und die ihre

institutionelle Aufgabenzuschreibung sehr oft übersteigen.

DieseThesewird in einem zweiten Abschnitt als Problem der Versäulung aus-

geführt: Die sozialenThemen, die Lebenslagen der Adressat:innen, die dahinter-

liegendengesellschaftlichenProblematikenerfordern fachlicheKonzepte,die im-

mer weniger in die Strukturen passen, die sich industriegesellschaftlich heraus-

gebildet haben. Zuweilen lässt sich sogar eine „schleichende Inklusion“ beobach-

ten, bei der quasi „wild“ in der Praxis Lösungen für diese Zuordnungsproblematik

entstehen.Diese Impulse könnenals einAusdruckdafür verstandenwerden,dass

das Feld eine neue Rahmenordnung benötigt – die später mit demBegriff der in-

klusiven Übergangs- und Beschäftigungsstrukturen beschrieben werden soll.

1 Wurzeln

Eine erste Entwicklungslinie dreht sich um „Hilfen“ für behinderte Menschen,

auch wenn dieser Begriff lange Zeit so nicht verwendet wurde und man gera-

de im historischen Rückblick oftmals nicht von Hilfen sprechen kann. Mit der

zweiten, weiter unten rekonstruierten Linie der Beschäftigungshilfen für sozi-

al benachteiligte Menschen gibt es dabei Überschneidungen, etwa in Bezug auf

die Kriegsheimkehrer, die teilweise verkrüppelt aus dem Krieg kamen, oder bei

demThema Armut, das bis heute in hohem Maße mit bestimmten Behinderun-

gen verknüpft ist. Dass es hier zwei parallele Linien gibt, liegt wohl besonders an

derUnterscheidungsarbeit, die ab dem 19. Jahrhundert verstärkt geleistetwurde,

um behinderte von nicht behinderten, „nützliche“ von „unnützen“ und arbeitsun-

fähige von arbeitsfähigen Menschen zu unterscheiden und getrennt zu behan-

deln. Zweifellos hat es diese Unterscheidungen immer schon gegeben (vgl. etwa

Kastl 2010; Theunissen 2012). Ab dem 19. Jahrhundert professionalisiert sie sich

jedoch und ist mit der Herausbildung besonderer Institutionen sowie Professio-

nen,die sich derBehinderten annehmen, verbunden; es entsteht die Sonderschu-

le und die Sonderpädagogik sowie Behindertenanstalten und eine Behinderten-
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bzw. Heilpädagogik, was längere Zeit nicht voneinander zu trennen war. Auch

dieGeschichtsschreibungwird natürlich vonVertreter:innen ihres Faches und ih-

res Feldes vorgenommen; entsprechend rekonstruiert auch sie jeweils „ihre“ ge-

schichtliche Entwicklung. Das Resultat sind zwei voneinander weitgehend ge-

trennt verlaufendeLinien,wobei allerdingsdieAusgangspunktenahbeieinander-

liegen – etwa in der Armenfürsorge.

1.1 (Beschäftigungs-)Hilfen für Menschen mit Behinderungen

Hilfen fürMenschenmit Behinderungen oder kurzBehindertenhilfen sind,wenn

man sie breit fasst, mit verschiedenen Professionen und fachlichen Traditionen

verknüpft, die auch mit unterschiedlichen Begriffen ihr Selbstverständnis for-

mulieren. „Behinderung“ rechtfertigte ein äußerst umfassendes, den gesamten

menschlichen Alltag einschließendes Hilfesystem – von Bildung über Pflege,

Leben, Wohnen und Arbeit. „Behindertenhilfe“ ist deshalb ein nicht genau defi-

nierter Sammelbegriff für das gesamte Spektrum an Unterstützungsleistungen

für Menschen mit Behinderungen (vgl. Loeken 2009), die dementsprechend auf

mehrereGesetzbücher verteilt sind (inHinblick auf Arbeit insb. SGB IX, SGB III).

Die Herausbildung dieses Hilfebereichs ist unmittelbar verknüpft mit der

wirtschaftlichen Entwicklung und der damit einhergehenden Veränderung von

Arbeit. „Schon das frühbürgerliche Handwerk in den mittelalterlichen Städ-

ten konnte mit diesen Bevölkerungsgruppen, mit Irren, Idioten und Krüppeln,

also psychisch, geistig und körperlich behinderten Menschen nicht mehr viel

anfangen. Die Dorfgemeinschaften boten ihnen bis zum 15. Jahrhundert noch

bedingten Schutz und Arbeit, z.B. durch verachtete Tätigkeiten wie das Schwei-

nehüten oder sonst den Kindern übertragene Arbeiten wie das Gänsehüten. Dies

änderte sich in den folgenden Jahrhunderten,die von einer rasantenEntwicklung

der Mechanik und Technik, der Maschinerie sowie ungezählten Kriegen geprägt

waren […]. Die wirtschaftlichen und militärischen Entwicklungen brachten

gesellschaftliche Verhältnisse hervor, in denen Menschen mit Behinderungen,

voran die Irren und Idioten, aber auch die Krüppel, keine Chance auf ein auch

nur annähernd gesichertes Leben hatten“ (Scheibner o. J., S. 2).

In der Folge entstanden Internierungen im Guten wie im Bösen, die auf

die „Durchsetzung der Arbeitspflicht“ (Scheibner o. J., S. 4) einerseits und auf

den „Schutz gegen die Bedrohung von Leben und Habe der Besitzenden“ (Briefs

1937, zit. nach Scheibner o. J., S. 4) andererseits abzielten. Die Entwicklungen

der Sonderpädagogik, also vor allem der Hilfs- bzw. Sonderschule, waren da-

mit verknüpft, auch wenn hier die Bildsamkeit und Pädagogik stärker in den

Vordergrund gerückt wurde. Aber es gilt festzuhalten, dass diese Schulent-

wicklung im Wesentlichen auf die Initiative von einzelnen, hoch engagierten
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Personen zurückgeht; sobald diese wegbrach, traten die oben genannten Motive

der Internierungen zum Teil unverblümt und brutal in den Vordergrund.

DieGeschichtederSonderpädagogik stellt sich in starkemMaßealsGeschich-

te der Schule dar – der Frage, wie wo welche Gruppe unterrichtet wird. Dies wie-

derum zeigt sichmit der „Entdeckung“ der Bildsamkeit von Behinderten– in den

Anfängen bei Gehörlosen, dann die Bildsamkeit der Blinden und allmählich auch

der geistig Behinderten – und der Herausbildung der allgemeinen Schulpflicht

im 19. Jh. auch für Behinderte. In den Anstalten des späten 18. Jh. wurde Bildung

noch eng in Zusammenhang mit Arbeit und Existenzsicherung der oftmals ar-

menundbettelndenKinder gebracht.Abermit der Fokussierungauf Schule blickt

auch die Heil- oder Behindertenpädagogik im Sinne einer Sonderpädagogik im-

mer mehr auf die Schule; dasThema Arbeit bleibt dort zunächst draußen, und so

auch in der Regel in der Geschichtsschreibung dazu (vgl. Bleidick u.a. 2008; Ell-

ger-Rüttgardt 2008).FürdieEntstehungder Inklusionsdebatte inDeutschland ist

die Perspektive dieser stark schulbezogenen Sonder- bzw. Behindertenpädago-

gik aber entscheidend. Sie bezieht in ihre Geschichte jedoch kaumdie Geschichte

der Selbsthilfegruppen und deren Rolle bei der Entwicklung der Behindertenhilfe

ein, und sie verlässt recht früh die Linie des Anstaltswesens, d.h. des Teils eines

Hilfesystems, der nicht unmittelbar Unterricht war. Folglich läuft eher neben der

Schule einDiskurs über das Behindertenhilfesystem, das fürWohnen, Leben und

Arbeiten zuständig ist.

Anfänge in der Aufklärung

DieHerausbildungder erstenmodernen Institutionen,die sichbehinderterMen-

schen annahmen, wird im Allgemeinen auf die Ideen der Aufklärung zurückge-

führt. Diese hatte die Bildsamkeit des Menschen zu Ihrem Thema gemacht und

Bildungals ein allgemeinesMenschenrecht formuliert.Entsprechendwurdeauch

die Bildbarkeit Behinderter als einThema der wissenschaftlichen Pädagogik ent-

deckt (vorher hat es solche Bildungsversuche eher in einzelnen Fällen gegeben).

Diderots „Brief über die Blinden“ drehte beispielsweise das Bild der Blinden vom

defizitären hin zu einem mit besonderen, erstaunlichen Fähigkeiten ausgestat-

teten Menschen (Quellennachdruck in Ellger-Rüttgardt 2008, S. 24 f.). Jean Itard

widmete sich in Paris dem sogenannten Wilden von Aveyron, einem in Wäldern

aufgegriffenen Kind von etwa 13 Jahren, das damals höchste Aufmerksamkeit bis

nach Deutschland erweckte (vgl. ebd., S. 28 f.). Antoine de Condorcet entwarf ge-

gen Ende des 18. Jh. ein Bildungssystem, das von dem Recht auf Bildung für alle

und der Ungleichheit individueller Fähigkeiten ausging und entsprechend in ver-

schiedene Schulstufen abgestuft war. Gleichzeitig wird Rousseau angeführt, der

deutlich zwischen einem gesunden und einem kränklichen, siechenden Kind un-

terschied; während für das gesunde der Pädagoge zuständig war, meinte er, der

Pädagoge mache sich zum Krankenpfleger, wenn er sich mit letzteren belastet;
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er argumentiert dabei mit der Nützlichkeit des Zöglings (ebd., S. 31 f.). Entspre-

chend resümiert Ellger-Rüttgardt auch schon die typische Ambivalenz in Bezug

auf Behinderungen: „Die philanthropische Bewegung inDeutschland verkündete

zwardasStrebennach individuellerVollkommenheit undGlückseligkeit, aber zu-

gleich auch das nach gesellschaftlicher Brauchbarkeit und Nützlichkeit“ (Ellger-

Rüttgardt 2008, S. 32).

Durch das Engagement von Pädagog:innen, die überzeugt waren von der

Idee der Bildsamkeit und hierüber – ganz im Sinne der aufklärerischen Ideen

– Behinderte zu gesellschaftlicher Nützlichkeit durch eigene Tätigkeiten führen

wollten, wurden im späten 18. Jh. die ersten Anstalten für Taube (also Gehörlose)

und Blinde gegründet. So entstand um 1776 in Paris eine Taubstummenanstalt,

die als private Schule imWohnhaus des Gründers de L’Epée begann, arme Taub-

stumme (aber auch einige aus reicheren Elternhäusern) zu unterrichten. Ein

gewichtigesMotiv war dabei, die Schüler zu eigenem Brotverdienst zu befähigen

und sie damit nicht ihrem bis dahin üblichen Bettlerschicksal zu überlassen.

1785 folgte eine erste Blindenschule. Beide wurden 1791 wegen der Finanzpro-

bleme in Folge der französischen Revolution und auf Drängen der Gründer

verstaatlicht und zusammengelegt (vgl. Ellger-Rüttgardt 2008). Damit wurde

gleichzeitig der Schwerpunkt weg von der allgemeinenMenschenbildung hin zur

Erwirtschaftung der eigenen Existenz verschoben:

„Hauptziel der Anstalt war nun das Ausüben einer Moralerziehung und das Verdie-

nen des eigenen Lebensunterhaltes.Nach erlassenen Richtlinien herrschte in der In-

stitution eine klar geregelte Hierarchie, durch welche die ununterbrochene Produk-

tivität überwacht,Müßigganggeahndet undFleißbelohntwerden sollten.Keiner der

Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, welche von den Schülern selbst herge-

stellt werden konnte, durfte außerhalb der Institution in Auftrag gegeben werden.

Eine autarke Institution dank ökonomischer Unabhängigkeit, erwirtschaftet durch

die Arbeit der Blinden und Taubstummen, das war das erklärte Ziel dieser neuen In-

stitution …“ (ebd., S. 36).

Ausgehend von dem Pariser Beispiel L’Epées (vor der Verstaatlichung) folgten

zunehmend in weiteren europäischen Städten Initiativen zur Gründung von

Einrichtungen für Taubstumme und Blinde. 1779 wurde inWien vom Kaiser per-

sönlich ein Taubstummen-Institut gegründet, das wesentlich besser ausgestattet

war und eher seinen Charakter als Bildungsanstalt im humanistischen Sinne

aufrechterhalten konnte. Im gleichen Jahr entstand die Taubstummenanstalt

in Leipzig, nachdem der Gründer Samuel Heinicke die Schule L’Epées in Paris

besucht hatte. Beide Einrichtungen formulierten so etwas wie ein gesellschaft-

liches Eingliederungsziel, das insbesondere mit der Erarbeitung des eigenen

Lebensunterhalts verknüpft war. Sobald sie in der Lage dazu waren, sollten sie

laut den in Wien offiziell erlassenen Grundsätzen anderen Zöglingen Platz ma-
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chen. In Leipzig gibt es einige Belege dafür, dass Heinicke mehrere Zöglinge als

Porzellanmaler in der Meißner Manufaktur unterbrachte (vgl. Ellger-Rüttgardt

2008).

Alle diese von Ellger-Rüttgardt genau nachgezeichneten Anstalten waren – in

derheutigenSpracheausgedrückt–eineKombinationaus stationärerUnterbrin-

gung und Schule, teilweise mit Werkstattcharakter. Aufgrund der besonderen

Methode, die zur Unterrichtung von Gehörlosen und Blinden erforderlich war,

begann die modernere, professionelle Fürsorge und Bildung von Behinderten

mit einer Konzentration auf besondere Anstalten. Dies korrespondierte mit

ähnlichen Unternehmungen für Arme, Waisen, verwahrloste Kinder – etwa die

Rettungshausbewegung in Hamburg – oder dem Industrieschulkonzept, das

von meist pietistischen Pädagogen für die Erziehung der unteren Stände zur

Industrie (was damals ein Begriff für eine Charaktereigenschaft war) gegründet

wurde (vgl. Koneffke 1982). Allerdings gab es hier auch in den Anfängen bewusste

Versuche einer Koedukation von „Gesunden“ und „Kranken“, wie sie bspw. in der

Wiener Anstalt „Levana“ praktiziert wurde, um den „körper- und geistesschwa-

chen“ Kindern eine „gesunde Umgebung“ zu schaffen, die von den Begründern

Georges und Deinhardt zu ihrer „Genesung“ als wichtig angesehen wurde (vgl.

Speck 1996). Ähnliche Versuche werden auch von anderen frühen Einrichtungen

berichtet. Man schuf also gesonderte Institutionen, aber einige der ersten An-

staltsgründer holten bewusst ein Stück „Normalität“ in diese Einrichtungen,weil

diese heilsamwar.

Eine andere Linie konzentrierte sich eher auf die Unterrichtung von Gehörlo-

sen und Blinden in Schulen, wobei bereits von Heinicke in Leipzig das Konzept

erdacht wurde, Kinder in speziellen Klassen von speziell ausgebildeten Lehrern

an allgemeinen Schulen zu unterrichten. Dieser Gedanke einer – wie man heute

sagen würde – integrativen Beschulung möglichst aller Gehörlosen und Blinden

wurde von einer sogenannten „Verallgemeinerungsbewegung“ verfolgt. Denn die

Versorgung über die damals eher kärglich ausgestatteten Anstaltsschulen, in de-

nen der Lehrermeist auch Kost und Logis für die armen Taubstummen zu stellen

hatte, war dem eigentlichen Bedarf bei weitem nicht gewachsen. Allerdings hat-

te diese Bewegung wenig Erfolg, obwohl sie durchaus politisch – etwa von der

preußischen Bildungspolitik – aufgegriffen wurde (vgl. Ellger-Rüttgardt 2008).

Den Lehrern fehlte es an Geld und Zeit, sich in ihren großen Einheitsklassen die-

sen Zöglingen zu widmen, ebenfalls aus Geldgründen ging die angedachte Aus-

bildung der Lehrer nicht vorwärts. Die Versuche, behinderte mit nicht behinder-

ten Kindern zusammen zu unterrichten und zu erziehen, ließen sich vermutlich

„in der damaligen schulischenRealität nicht umsetzen“ (Speck 1996, S. 397).Nicht

zuletzt gab es besonders bei Blinden das Problem, dass sie trotz pädagogischer

Erfolge nachher keine Arbeit fanden. Taubstumme ließen sich da eher auch in

Handwerksberufen unterbringen, wenn sie eine entsprechende Bildung durch-

laufen hatten.
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„Verbesonderung“ in der Industrialisierung

Vera Moser bezeichnet die Grundposition dieser Zeit als ein „Perfektibilitätspa-

radigma“, das der aufklärerischenPädagogik und ihremFortschrittsglauben folgt

(vgl.Moser 2009).HierwarenAllgemeinePädagogik undHeilpädagogik nochwe-

nig getrennt voneinander, sondern „zwei Seiten einerMedaille“ (Ellger-Rüttgardt

2008, S. 124), nämlich der pädagogisch erreichbarenmenschlichen Perfektibilität

überhaupt. Es folgt im 19. Jahrhundert eine Epoche der „Verbesonderung“ (Moser

2009, S. 7 ff.), in der weniger experimentiert und theoretisch gedacht als getan

wurde.Die Industrialisierung„produzierte“neueBehinderte: durchKinderarbeit

und Werksunfälle, durch Massenverarmung, Landflucht und Pauperisierung in

den Städten. Es gibt plötzlich einen rasant ansteigenden „Verwahrungsbedarf“

(ebd., S. 10), insbesondere der damals sogenannten Idioten. In der Tradition der

Siechen- und Armenhäuser schießen nun meist kirchliche Anstalten für geistig

BehindertewiePilze ausdemBoden. 1862gabes 12Anstaltenmit 350Plätzen, 1874

waren es 30, 1889 46 und 1904 100 Anstalten für 23 000 Personen (vgl. ebd.).Wäh-

rend Gehörlosemehrheitlich eine Schule besuchen können und Blindemehrheit-

lich nicht in Anstalten, sondern offensichtlich zuHause versorgt werden,werden

diejenigen, mit denen die neue Wirtschaft nichts anfangen kann, in besonderen

Anstalten verwahrt:

„Während […] die sich im ausgehenden 19. Jahrhundert entwickelnden Sozialrefor-

men um Wohlfahrt und Gesundheit unter zunehmend fachlicher Perspektive zen-

triert sind, scheinen die Anstalten für Menschen mit Behinderung vor allem dem

Konzept der Aussonderung und Verwahrung zu dienen (mit Ausnahme der soge-

nannten ,Taubstummenanstalten‘) und sindorganisatorischder ,erweitertenArmen-

fürsorge‘ zugeordnet,die aufdieUnterstützungderArbeitsunfähigenzielt,unddies-

bezüglich ab 1911 auch gesetzliche Regelungen für Geisteskranke, Idioten, Epilepti-

ker, Taubstumme und Binde trifft“ (Moser 2009, S. 11).

Dem Verbesonderungsparadigma unterliegen also nicht alle Personen, die wir

heute als Menschen mit Behinderungen bezeichnen würden, in gleichem Ma-

ße. Das aufkommende Anstaltswesen teilt mehr und mehr in gesellschaftlich

nützliche und unnütze Menschen und in Heilbare und Unheilbare. Unheilbare

(insbesondere geistig behinderte) unterliegen eher der Obhut der kirchlichen

Anstalten, Heilbare versorgen zunehmend staatliche Anstalten. Hier kommt

zudem die Psychiatrie ins Spiel, die an der Klassifikation von geistigen Be-

hinderungen arbeitet; entsprechend übernehmen Psychiater die Leitung der

staatlichen Anstalten (vgl. Moser 2009). Ende des 19. Jahrhunderts entstehen

dann auch Anstalten für die sogenannten verkrüppelten Kinder. In der gleichen

Zeit bildete sich die Hilfsschule als eigener Schultyp für sog. „Schwachbegabte“

und „Schwachsinnige“ aus.
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Diese Entwicklung wird interessanterweise mit der sich in dieser Zeit durch-

setzenden allgemeinen Schulpflicht für Kinder in Zusammenhang gebracht (vgl.

Ellger-Rüttgardt 2008):Weil nun alleKinder zur Schulemussten,wuchsnicht nur

die Schule selbst, sondern auch die Heterogenität ihrer Schülerschaft; die Schu-

le insgesamt wurde komplexer. Für die Hilfsschule wurde wieder argumentiert,

dass auch die Gruppe derer, die in der Volksschule zurückblieben und dort auch

ausgegrenztwurden, zu einer eigenenExistenz befähigtwerden sollte, so dass sie

niemandem zur Last fiel. Das implizierte eine Unterscheidung einerseits zu den

„normalen“ Kindern hin, andererseits zu denjenigen, bei denen eine solche Bil-

dung für die eigene Existenz ohnehin aussichtslos erschien. Für die Klientel der

Hilfsschüler wurden schon damals insbesondere von Ärzten durchaus soziale Ur-

sachen wie Armut und Pauperismus für die „Schwachsinnigkeit“ mitverantwort-

lich gemacht (vgl. ebd.).

Grundsätzlichwird aber „imBereich der Pädagogik […] Bildsamkeit nunmehr

kliententypisch zu- oder abgesprochen“ (Moser 2009, S. 14). Die „Psychiatri-

sierung“ und „Medizinierung“ der Heilpädagogik und Behindertenhilfe (vgl.

Theunissen 2012, S. 30 f.) drängte die religiösen (christlichen und jüdischen)

sowie die pädagogischen (humanistischen) Ansätze zurück. „Stattdessen kam

es zu einer verhängnisvollen Ehe zwischen der schon existierenden utilitaris-

tischen Theorie der Heilpädagogik (Erziehung Behinderter zur ökonomischen

Brauchbarkeit) und dem medizinisch-psychiatrischen Modell, welches auf der

Basis der utilitaristisch präformierten Differenzierung zwischen brauchbaren

und unbrauchbaren behinderten Menschen ein ausgesprochen negatives, nihi-

listisches Bild von Personenmit einer komplexen Behinderung verbreitete“ (ebd.,

S. 30 f.). Dies war durchaus auch ein Programm der damaligen Heilpädagogik

selbst, von der sich zunehmendnamhafte Vertreter an einer eugenischenDebatte

beteiligten, in der es vor allem um eine Unterscheidung von bildungsunfähigen

Menschen von den „Anderen“ bzw. „der Allgemeinheit“ und um eine kostenspa-

rende „Lösung“ für den Umgang mit den als „Ballast“ angesehenen Menschen

ging (vgl.Theunissen 2012).

Dies zieht sich in besonderer Weise auch durch die Zeit der beiden Weltkrie-

ge. Kriegsbedingte Behinderungen werden in diesen Zeiten „normaler“ und der

Arbeitskräftebedarf steigt sprunghaft an. Exemplarisch sei hier die Kriegsblin-

denschule in Berlin aufgeführt, in der durch den Krieg Erblindete im Lesen und

Schreiben (z.B.Maschineschreiben) unterrichtet wurden, um dann in Büros ver-

mittelt zu werden. Andere wurden über Beziehungen zu Industriellen, die Betty

Hirschfeld als Leiterin der Schule persönlich knüpfte, in die (meist Rüstungs-)In-

dustrie vermittelt. Das Thema kommt wieder in der Nazizeit, in der infolge

des kriegs- und rüstungsbedingten Arbeitskräftemangels Hilfsschüler:innen

verstärkt unter dem Blickwinkel der „Brauchbarkeit für die Volksgemeinschaft“

betrachtet wurden. Brauchbarkeit bezog sich hier auf die Einsatzfähigkeit in

der Produktion (vgl. Ellger-Rüttgardt 2008). Auf der anderen Seite, der des soge-
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nannten„lebensunwerten Lebens“, standenMaßnahmenwieZwangssterilisation

und systematische Vernichtung.Mit der Nazizeit ist eine Debatte konsequent zu

ihrem Ende gekommen und in die Tat umgesetzt worden, die sich lange vorher –

im Prinzip schon vor und in Kontinuität mit der Aufklärung – ankündigte und in

derWilhelminischen Zeit zu einer unumstößlichen Position imDiskurs, auch im

wissenschaftlichen, über Menschenmit Behinderungen geworden war (vgl. auch

Kastl 2010, der diese Linie bereits im frühen 16. Jh. ansetzt).

Das Verbesonderungsparadigma zieht sich nach Moser durch die ganze Kai-

ser- und Weimarer Zeit, um dann in der Euthanasiepolitik der Nazis zu gipfeln.

Aber auch nach demKrieg gab es keinen neuenAnfang.„Unterweitgehender per-

soneller Kontinuität setzt sich die Geschichte der Hilfsschule und der Anstalten

ungebrochen fort“ (Moser 2009,S. 20).DerHilfsschullehrerverband formiert sich

schnell neu und tritt für die Beibehaltung dieses Schulmodells ein. Diese unge-

brochene Kontinuität verändert erst in den 1960er Jahren ihre Richtung, als auch

in der Heilpädagogik die Kontexte der Behinderung theoretisch mit einbezogen

werden (etwadurchBronfenbrenner,Bleidick; vgl.Moser 2009). IndiegleicheZeit

fällt die Entstehung und Durchsetzung des Begriffs Sonderpädagogik, der einer-

seits den Begriff der Heilpädagogik ablösen sollte, sich dabei aber auf die Schule

als Sonderschule konzentrierte (vgl. Speck 1996). Dadurch bekommt die Spezia-

lisierung und deren Institutionalisierung in speziellen Einrichtungen und Schul-

formen einen entscheidenden Schub:

„Zugleich entwickelte sich–konsequenterweise–dasGesamtgebiet der Sonderpäd-

agogik auseinander, und zwar in neun verschiedene Sonderpädagogiken. Vor lauter

,Besonderung‘ wurde das pädagogisch Verbindende immer weniger gesehen. Dies

zeigte sich vor allem in der rasanten Entwicklung des Sonderschulwesens. Der Teil-

inhalt des Separierens im Begriff ,Sonderpädagogik‘ wurde dominant. Aus- und Ab-

sonderungstendenzen können sich umso mehr aus ,Sonderpädagogik‘ ableiten und

von dorther legitimieren lassen“ (Speck 1996, S. 55).

Gleichzeitig wird nach Vera Moser auch das Paradigma der Förderung maß-

gebend, was sich bildungspolitisch in einem Ausbau und der Neuordnung des

Sonderschulwesens niederschlägt.Mit der allgemeinenBildungsexpansion steigt

nun auch die Schüler- wie auch die Lehrerzahl in Sonderschulen. 1960 unterrich-

teten 7282 Lehrer:innen 143.000 Schüler:innen, 1970 22.365 Lehrer:innen 322.000

Schüler:innen. Auch der pädagogische Schlüssel zeigt an, dass sich die Situation

enorm verbessert. 1960 kommen auf eine Lehrer:in etwa 20 Schüler:innen, 1970

ungefähr 15, 1980 dann zwischen 8 und 9 (vgl.Moser 2009, S. 23). Bemerkenswert

ist auch, dass sich erst in dieser Zeit die Beschulung von geistig behinderten

Kindern in einem besonderen Schulzweig durchsetzt, und zwar mit der Begrün-

dung, dass dieser Gruppe die Möglichkeiten fehlten, am Sonderschulunterricht

für Lernbehinderte teilzunehmen. Und nur um einiges zeitversetzt beginnt sich
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die Idee der integrativen Beschulung zu etablieren:Während die Kultusminister-

konferenz 1972 den Ausbau des Sonderschulwesens in seiner heute bekannten, in

bis zu 10 Schulzweige differenzierten Form forciert, empfiehlt 1973 der Deutsche

Bildungsrat eine Beschulung bei möglichst geringer institutioneller Aussonde-

rung. Seitdem wird in der schulbezogenen Behinderten- und Sonderpädagogik

verstärkt an der Idee der Integration bzw. – in der Fortführung – der Inklusion

gearbeitet. Es erscheinen wegweisende Ausarbeitungen des Themas, etwa von

Georg Feuser mit mehreren Publikationen ab 1985 und dann 1995 mit dem Buch

„Behinderte Kinder und Jugendliche zwischen Integration und Aussonderung“,

Annedore Prengel mit der „Pädagogik der Vielfalt“ (1993), Jutta Schöler mit „In-

tegrative Schule, integrativer Unterricht“ (1993), Andreas Hinz mit dem Buch

„Heterogenität in der Schule“ (1993).

Behinderung und Psychiatrie

Nach dem zweitenWeltkrieg differenzierte sich die Behindertenhilfe stärker aus;

wie schon beschrieben, wird die Sonder- bzw. Förderschule stark ausgebaut,

gleichzeitig kommt in das Anstaltswesen Bewegung.Die Entwicklung der Behin-

dertenhilfen der Nachkriegszeit ist ohne einen Blick auf die Rolle der Psychiatrie

nicht zu verstehen. Auch hier wird eine Anknüpfung an die Ansätze aus dem

Dritten Reich konstatiert, die sich nicht unwesentlich auf die weitere Tätigkeit

von Psychiatern und Ärzten aus der Nazizeit zurückführen lässt (vgl. Klee 1994).

Entsprechend wurden die Behindertenanstalten (hauptsächlich in katholischer

und evangelischer Trägerschaft) im Wesentlichen für geistig Behinderte (im

psychiatrischenModell „Oligophrenie“, d.h. Schwachsinn, der als genetisch oder

angeboren betrachtetwird)wiederbelebt.Auf der anderenSeitewurden zunächst

vor allem Kinder mit komplexen Behinderungen in staatlichen psychiatrischen

Heil- und Pflegeanstalten (die später zu sogenannten Landeskrankenhäusern

wurden) untergebracht. „Zudem spielten aber auch soziale Gründe (z.B. geengte

familiale Wohnverhältnisse, Überforderung der Eltern, broken homes, familiale

Armut und Benachteiligung) eine wesentliche Rolle, dass in der Folgezeit häufig

aufDrängen der Ärzteschaft nicht nur Kindermit einer komplexen Behinderung,

sondern ebenso andere Jugendliche oder junge Erwachsene mit Lernschwierig-

keiten (nicht selten vor dem Hintergrund von (drohender) Verwahrlosung) in

psychiatrische Heil- und Pflegeanstalten eingewiesen wurden“ (Theunissen 2012,

S. 36 f.). Die Folge war eine Überbelegung und ein Anstaltsleben „unter elenden

menschenunwürdigen Umständen“, wie sie dann 1975 durch die Psychiatrie-

Enquete beschrieben wurden (vgl. Schädle-Deininger/Finzen 1979).

Als Gegenbewegung entwickelte sich auch in Deutschland – nach anderen

Vorreitern aus dem englischsprachigen Raum und Frankreich – die Antipsychia-

triebewegung. In diesem Kontext waren Foucaults „Wahnsinn und Gesellschaft“

(deutsch: Foucault 1969) sowie Goffmans Beschreibung der Psychiatrie als „to-
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